
Amtliche Bekanntmachung Nr. 019/2012 
 

Wahlbekanntmachung 
 
 
Am 13. Mai 2012 findet die 

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 
  
statt. 

Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 

1. Die Gemeinde Herzogenrath gehört zum Landtagswahlkreis 3 Aachen III, und ist in 43 allgemeine Stimmbe-
zirke eingeteilt.  

 
Die Wahlbezirkseinteilung einschließlich der Abgrenzung der Stimmbezirke sowie die Lage der Wahl-
räume kann bei der Stadtverwaltung Herzogenrath, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath, Zimmer 222 
oder 223, während den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 22. April 2012   
übersandt werden, sind der Wahlkreis, Stimmbezirk und Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
 

2. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 
 
Er soll seine Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat sich auf Verlangen über seine Person auszuweisen. 
Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden.  
 
Jeder Wähler hat eine Erst- und Zweitstimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) f ür die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-

v orschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbeschreibung v erwendet, auch dieser, bei an-
deren Kreiswahlv orschlägen außerdem das Kennwort und rechts v on dem Namen jedes Bewerbers ei-
nen Kreis für die Kennzeichnung. 

b) f ür die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung v erwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten f ünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links v on der Parteibezeichnung einen Kreis f ür die   Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf  dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf  andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll, 
 
und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht   erkennbar ist. 
 

3.   Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäftes möglich ist. 

 
4. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Brief wahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Brief wahl wählen will, muss sich v on der Gemeindebehörde die Brief wahlunterlagen (amtliche 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief umschlag) beschaffen. 
 
Der Wahlbrief  mit dem Stimmzettel – im v erschlossenen Stimmzettelumschlag – und dem unterschriebenen 
Wahlschein ist so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief umschlag angegebenen Stelle zu übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief  kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden.  



 
5.   Für die Gemeinde werden 5 Brief wahlv orstände gebildet. Die Brief wahlvorstände treten am   Wahltag um 

15.30 Uhr im Rathaus der Stadt Herzogenrath, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath,  
zusammen. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 LWahlG). 
  

Wer unbef ugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeif ührt oder das Ergebnis v erfälscht, 
wird mit Freiheitsstraf e bis zu 5 Jahren oder mit Geldstraf e bestraft. Der Versuch ist straf bar (§ 107a Abs. 1 
und 3 StGB). 
 

                               
Herzogenrath, den 04. April 2012                                           
Der Bürgermeister 
gez.: Christoph v on den Driesch 
 

 


